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Schweizerische

^5ehrer-Ieitung.
Organ des schweizerischen Lehrervereins.

Xt. IkrK. Samstag, den 17. Februar 1866.

Erscheint jeden SamStaz. — Abvnnenieniêvreiz! jährlich z Nr. 2N Rpn. franko durch die ganze Schweiz, — Insertion»-
gebühr: Die gespaltene Petitzeile lit Rp. N Kr. oder »/a Szr.) — Einsendungen für die Redaktion sind an Scminardtrektoe

Rebsainen in Ztreüztingen, Kt. Thurgan, Anzeigen an den Verleger, I. Feierabend in Kreuzlingen, zn -dreffiren.

Wor sechszig Jahren und heute.

(Eingesandt.)

Der Hr. N. in L. ist in meinen Augen ein

Männlein. Der weiß mit einem Streich drei
Schläge zn thun. Hat er mit seinem „ersten
Versuch, in der Landschaft Basel eine

Lehrerversammlung zu veranstalten*,
nicht des Lesers Interesse auf mehrfache Weise

angeregt? Hat er nicht hingewiesen zugleich auf
den Stand der Bildung der Lehrer, auf daS in

ihnen erwachende Streben und auf die ängstliche

Vorstellung der Schulbehörden zu Anfang dieses

Jahrhunderts? Der Artikel hat einen der Leser

an der Limmat ganz besonders angesprocken. Die-
scrselbe will demnach einen ähnlichen Schuß thun
und zwei anderweitige Gegensätze von 1867 und

1865 ins Licht stellen: die Anforderungen
an die Lehrer in der Prüfung vor sechs-

zig Jahren und heute.
Der Schulrath des Kantons Aargau setzte in

seiner Sitzung vom 23. Febr. 1867 folgende Prü-
fungStabclle für Bewerber um Schullchrerstcllen

fest, eine Tabelle, welcher in der Schulordnung

vom 16. Mai 1865 gerufen war.
Die gedruckte Tabelle lautet:

l. Lehrgegenständc, worüber die Bewerber münd-

lich zu vernehmen. Prüfung:
1. Ueber die Kenntniß und Eintheilnng

der Buchstaben.
2. Ueber die Art, diese den Kindern beizu-

bringen.
3. Ueber das regelmäßige Buchst« dir en.

4. Neber die Art, die Kinder dazu anzuführen.

5. Ueber daS richtige Lesen.
6. Ueber die Art, die Kinder fertig lesen zn

lehren.
7. Ueber die Weise, die Kinder

a. im Schönschreiben,
b. im Rechtschreiben,
o. im Rechnen zu unterrichten.

8. Ueber Religionskenntnisse.
9. Ueber die Kenntniß des Gesanges und

Fähigkeit dazu.

H. Lehrgegensilnde, worüber der Bewerber sich

schriftlich auszuweisen hat.
Aufgabe über die Schönschr eibnng: 1. das

große und kleine Alphabet, 2. einige Denksprüche
oder Sittenlehren.

Aufgabe über die Rechtschreibung.
Aufgaben über die vier Rechnungsarten:
1. Zusammenzählen. Ein Schuldner soll

an seine Gläubiger Fr. Btzn. Rpn.
Wie groß ist die ganze Schuld?

2. Abziehen. Er überläßt ihnen seinen Hof
an Werth Fr. Btzn. Rpn. Wie
groß ist der Verlust der Gläubiger?

3. Vermehren. Ein Müller kauft. Mütt
Kernen, den Mütt zu Wie viel muß er für
allen Kernen bezahlen?

4. Theile n. Auf.... Jucharten Land sollen

Fr. gesteuert werden. Wie viel trifft cS auf
eine Juchart

Im Schulrathc saßen damals hochansehnliche,

geistliche und weltliche Gelehrte, z. B. ein Abt,
ein Dekan, drei Pfarrer, ein weiterer Theologe,
ein Regiernngsrath, ein Appellationsgerichtspräsi-
dent und andere wohlunterrichtete Männer. Es
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wird aber heute niemand kommen und zu den

— freilich längst allesammt begrabenen — Ver-

fcrtigern der Tabelle sprechen wollen: Wehe Euch,

JhrSchristgelchrten, wehe, daß Ihr den Menschen

unerträgliche Lasten aufbürdet! Ebenso wenig wird

jemand die Männer in Verdacht nehmen, als

hätten sie selber nicht mehr gewußt, als sie von

den Schulbewerbern forderten. Die Männer haben

so wenig gefordert, weil ihnen sattsam bekannt

war, daß die Umstände keine höheren Anforderun-

gen erlauben. Daher sei ferne von mir, daß ich

etwa die Schulbewerbcr oder ihre Prüfer hoch-

müthig und überhebend bemitleide und für gering

achte, weil sie so weit unter das hinabgehen, was

in der gegenwärtigen Zeit als Sauteur âu siècle

unS vorschwebt. Dafür ist die Tabelle nicht ver-

Sffcntlicht. Es will vom Referenten nur gezeigt

und in Erinnerung gebracht werden, welches vor
58 Jahren das Maß gewesen, unter das die

Schulbewerber gestellt wurden. Damit ist genug,

ja viel geboten für den, welcher zwischen die Zeilen

zu lesen versteht.

Stellen wir neben das Maß von 1807 das-

jcnige von 18K5, wie es vom Erziehungsrath
dcS nämlichen Kantons im neuesten Reglemente

festgestellt wurde. Es fordert dieses Reglement

ungefähr das Gleiche, was man anderwärts in
der Schweiz auch fordert, wenn Schulzustände

und Schulbestrebungen auf derselben Linie stehen,

wie im Aargau. Welches diese seien? fragt da

und dort einer. Wir könnten unsere Meinung
darüber wohl äußern, thun es aber nicht, sondern

überlasten es dem Leser, das zwischen die Zeilen

zu lesen, was er für das Richtige hält. Es heißt

im 1865er Reglement:
à. Die schriftliche Prüfung verlangt:
1. Die Abfassung eines deutschen und franzö-

fischen Aufsatzes über irgend ein angemessenes

und zweckentsprechendes Thema.
2. Die Bearbeitung von vorgelegten Fragen

a) aus der Pädagogik, d) aus der Bibelkunde

und Kirchengeschichte, o) aus dem Sprachfach,
ck) aus der Arithmetik, c) aus der Geometrie,

k) aus der Geschichte, Z) aus der Geographie,

d) aus der Naturkunde.
3. Als Schreibprobe kann eine dieser Arbei-

ten dienen, die mit Rücksicht auf diesen Zweck in
vtrschiedenen Schriftarten verfertigt ist.

4. Zur Prüfung im Zeichnen genügen cntwe«
der beglaubigte, vor der Prüfung gefertigte Zeich-

nungen, oder aber es wird während der Prüfung
etwas gezeichnet.

L. Die mündliche Prüfung erforscht das Wis-
sen und die Kenntnisse der Examinanden in fol-
gendcn Fächern.

1. Aus vein Fache der Pädagogik: a) Anthro-
pologie, b) allgemeine Pädagogik, c) Methodik
und Schulkunde, ck) Geschichte der Pädagogik.

2) AuS dem Fache des Religionsunterrichts:
a) biblische Geschichte, b) Bibclkunde, o) Kir-
chcngcschichte.

3) AuS dem Fache der deutschen Sprache:
a) Lesen, b) Verständniß des Gelesenen und der

^Sprache überhaupt nach Form (Grammatik) und
Inhalt.

4) AuS der französischen Sprache: a) Lesen

und Aussprache, d) Verständniß des Gelesenen

nach Form (Grammatik) und Inhalt, o) Fertig»
keit im Uebcrsctzcn, ck) Fertigkeit im münd-
lichen Ausdruck.

5) Aus dem Fache der Mathematik: a) Ge-
meine Arithmetik nach Theorie und Praxis, b)
Allgemeine Arithmetik (Buchstabenrechnung und
Algebra), o) Tbcoret. und prakt. Geometrie.

6) Aus dem Fache der Geschichte: a) Ueber-
sichtliche Kenntniß der allgemeinen Geschichte, b)
Spezielles Eingehen in die Schweizergeschichte.

7. Aus dem Fach der Geographie: a) Das
Allgemeinste und Nothwendigste aus der mathe-
malischen und physischen Geographie, d) Allge-
meine Geographie der fünf Erdtheile, e) Spe-
zielle Geographie der Schweiz.

8) Aus dem Fache der Naturkunde: a) Na-
turgeschichte der drei Reiche, alles jedoch mit vor-
zugsweiscr Rücksicht auf Gesundheitslehrc, HauS-
Land, und Forstwirthschaft, b) Allgemeines und
Wesentliches aus der Naturlehre.

9. Aus dem Fache der Musik: a) Musiktheorie
im Allgemeinen, d) Harmonie- oder Akkorden-
lehre.

0. Die praktische Prüfung besteht:») In einer
Probelektion, in einer Schule abgehalten, und zwar
über ein Thema, welches der Examinand unter
verschiedenen Thematen herausgezogen hat. d)
In einem Vortrag eines eine Viertelstunde vor-
her bezeichneten leichten Gesangstückes, o) Will



der Examinand auch tine Prüfung im Violin-
oder im Orgclspiel ablegen, so hat er eine ihm
eine Viertelstunde vorher zugestellte leichte Kom-

position zu spielen.

Sind das Fortschritte im Stellen von Anfor-
derungen gegenüber jener Zeit vor 60 Jahren?
Der dies schreibt, glaubt abermals nicht, daß die

höhern Forderungen nur so eine Laune der Be-

Horden seien, vielmehr glaubt er, daß das Leben

zu solchen höhern Forderungen getrieben habe.

Er glaubt, der Vvlksschullehrer der heutigen Zeit
müsse eine Bildung besitzen, welche eine solche

Prüfung ertragen möge. Das aber glaubt er

dann nicht minder, daß ein Bcschlagensein in den

verschiedenen Fächern noch immer nicht die einzige,

ja nicht einmal die hauptsächlichste Gewähr sei

dafür, der Geprüfte werde den Mann ins Feld

stellen und als solcher alle Bedingungen erfüllen,
womit Schule und Leben an ihn herantreten.

Dazu muß noch anderes, als die bloße Wißmei-
sterei hinzukommen. Da muß einer sich in einer

Prüfung ausweisen, die weniger fragt: »Was
weißt du und was kannst du?" als vielmehr:
.Wer bist und was bist du? Wie fastest dudeinen

Beruf, wie übst du ihn? Wie weißt du dein

Wissen und Können zu sichten und zu lichten, daß

es täglich sich fruchtbarer erweist? Wie lässest

du dir angelegen sein, weiter zu kommen und

keinen Tag vorüber gehen zu lassen, ohne daß es

eine Linie vorwärts gegangen?

Literatur.
Zur Biographie H. Pestalozzi'S.

(Eingesandt.)

Schon zum dritten Male bringt das Neujahrs-
blatt der Hülfsgescllschaft von Winterthur, vcr-

faßt von alt Seminardirektor Mors, Waisen-

Vater in Winterthur, anziehende, aus den Qucl-
len geschöpfte Mittheilungen über Pestalozzi'S

Leben. Wenn das erste Heft die traurigen Schul-

zuständc früherer Zeit, das zweite Pestalozzi'S

Jugendjahre, seinen Bildungsgang und seine Thä-

tigkeit bis zum Abschied von Stanz behandelte,

so führt uns daS diesjährige nach Burgdorf,
entwirft uns ei» anschauliches Bild seines dor-

tigcn, bisher noch wenig aufgehellte» Wirkens

und zeichnet in deutlichen Umrissen die wichtig-

sten pädagogischen Grundsätze, welche während jener
Zeit sich klarer vor seinem Geiste gestalteten. Eine
gedrängte Uebersicht des Inhaltes mag am besten

geeignet sein, die Aufmerksamkeit auf diesen werth-
vollen Beitrag zur Biographie des großen Päda-
zogen hinzulenken.

„Ich konnte nicht leben ohne mein
Werk". — Dies Wort kam tief aus Pestalozzi'S
Seele, als er seines schönen Wirkungskreises in
Stanz sich beraubt sah. Daß der „öffentliche und

allgemeine europäische Schulwagen nicht bloß
besser angezogen, sondern vielmehr umgekehrt und

auf eine ganz neue Straße gebracht werden müsse,"

stand ihm unverrückbar fest, und er fühlte sich

berufen, dazu den Hauptanstoß zu geben; daS

war es, was er als sein Werk betrachtete. Seine
Versuche in Stanz hatten ihn im Glauben an die

reichen, in der Kindesnatur schlummernden Kräfte
bestärkt; die gemachten Erfahrungen sagten ihm,
die Veredlung des Volkes sei doch kein Traum.
Aber es mußte ihm eine Gelegenheit gegeben wer-
den, dies zu beweisen: er findet sie endlich in
Burgdorf, zuerst au der Hintcrsäßen-, dann an
einer Bürgerschule. Von neuem prüft er die

Kräfte der Kindesnatur, und bringt es auch Kalo

zu staunenSwcrthen Resultaten; die helvetische Rc-

gierung beschließt einen Geldbeitrag, und ein

Schreiben der Schulkommisston von Burgdorf,
voll Anerkennung der außerordentlichen Leistungen,

schließt mit den Worten: »Möchten wir nicht zu
klein sein, um etwas zu diesem großen Zweck

beizutragen!" — Er wird im Mai 1800 zum
Lehrer an der „zweiten Knabenschule" befördert,
und sein Freund Stapfer, erfreut durch die er-

zielten Erfolge und nicht abgeschreckt durch den

unleugbaren Mangel an Schuldisziplin in Pesta-

lozzi's Lehrstunden, gründet eine „Gesellschaft von
Freunden des ErziehungswcsenS," die seine Bestre-

bringen unterstützen sollte. Eine Kommission der-

selben fordert Pestalozzi ans, seine Grundsätze und

sein Verfahren in einem kurzen Berichte aus-
cinanderzusetzen. So wurde er zum ersten Male
veranlaßt, seine Ideen zur Theorie zu gestalten; als
Grundgedanke ist der betreffenden Abhandlung
der Satz vorangestellt: „Ich will den mensch-

lichen Unterricht psychologisircn"— der

im Verlauf weiter ausgeführt wird. Schon da

hat er nicht blos ein beschränktes Gebiet, sondern
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Europa im Auge bei seinen Reformplänen, er

fühlt in sich den Drang, die Schulübel, die Eu-

ropa's größere Meuschcnmasse entmannen, nicht

bloß zu überkleistern, sondern sie in ihrer
Wurzel zu heilen! — Wir erfahren wei-

ter, wie Pestalozzi die ersten Gehülfen zugeführt
werden, Krüst, Toblcr, Büß, so daß nun das

Lehrerpersoual in Burgdorf ein eigenthümliches

Kleeblatt bildet: „der unpraktische Meister an der

Spitze, und ihm zur Seite ein Privaterzieher,
ein Dorfjchulmeister und ein ehemaliger Buch-
binder." Dennoch erwarb sich die Anstalt Vertrauen

über Erwarten. Es wild unS sodann ein Auszug
deS Gutachtens jener Kommission für das Er-
ziehungswesen mitgetheilt und die Einladung an
die Mitbürger und Mitbürgerinnen in Helvetien,
die in Burgdorf zu eröffnende „Erziehungöan-
stalt für den Mittelstand nebst einem Schulmei-

ster-Seminarium" zu unterstützen. Darauf hin
werden die Versuche in Burgdorf zum Tagcsge-

spräch, sie ziehen viele Zöglinge heröti, und die

helvetische Regierung bewilligt neue Unterstützung

gen. ES kommt die mit Spannung erwartete

Schrift: „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt"
heraus, die tiefsinnigste von Pestalozzi's päda-
gogischen Schriften, in der sein Genius am rein-
sten sich ausspricht, die eine Fülle, man möchte

sagen, von „Offenbarungen enthält, zu deren Trä-
ger er von der Vorsehung berufen war." Der
Verfasser widmet diesem Buche eine eingehende

Betrachtung, reiht die darin entwickelten Unter-

richtsgesetze, mit Stellen belegt, in anziehender

Darstellung an einander und zeigt die Anwen-

düng derselben auf die einzelnen Lehrfächer. Wir
können hier nicht ins Einzelne folgen, doch scheint

uns dieser Theil der Arbeit trefflich geeignet, in
den innern Zusammenhang der neuen Anschauun-

gen Pestalozzi's einzuführen und ihr allmäligcs
Werden und Wachsen in seiner Seele, sowie ihre
Tragweite für die Zukunft klar zu machen. In
den beiden letzten Abschnitten: „die nächsten Fol-
gen dieses Buches" und die „Gegner", werden uns
verschiedene Zeugnisse von Zeitgenossen vorgeführt,
welche mit Begeisterung von den Leistungen in
Burgdorf sprechen, aber auch'Stimmen der Geg-

uer, die Pestalozzi fast jedes Verdienst absprechen

wollen, ja ihm zuletzt kein anderes mehr übrig
lasse», als die Einführung der Schiefertafel. —

Gründliches Studium der Quellen, warme
Liebe zum Gegenstande, Sinn für daS Große
und Mächtige in Pestalozzi's Erscheinung spricht

aus der ganzen Darstellung. Auch wird jeder

Verehrer des großen Mannes den Worten des

Verfassers gerne beistimmen, mit welchen er sich

gegen die wendet, die über den höhern oder ge-

ringern Grad seines Christenthums zu Gerichte

sitzen, wenn er sagt: „Wer ihn richten wollte,
der müßte wenigstens auf gleicher Höhe
der Liebe und der Demuth mit ihm stehen.

Wie wenige könnten sich dessen rühmen, und welche

es könnten, die würden es am wenigsten ver-

mögen, einen Stein gegen ihn aufzuheben."
Die Schrift ist auch im Buchhandel zu haben

(Winterthur bei Hegner); es ist ihr eine Dedi-
kation an Semlnardircktor Dr. Diesterweg in
Berlin vorangestellt. 2,

Schntnachrichten.
Graubünden. (Korr.) Die Lhrztg. brachte in

der ersten Nummer dieses Jahrgangs eine Korr.
aus unserm Kanten, in welcher eine der Erzie-
hungsbehörde offenbar nahestehende Feder nicht

ganz uninteressante Aufschlüsse giebt über denStand
der Vollziehung des leider nur zu bekannten Groß-
rathSbcschlnsses, das Minimum der Lehrerbesol-

dung betreffend. Wenn wir nun die in fragl.
Korrespondenz besprochenen Thatsachen keineswegs
in Abrede stellen können noch wollen, so erlau-
ben wir unS immerhin hier kurz anzumerken,

daß, wie jene Korrespondenz gehalten ist, sie

leicht zu einem irrigen Schluß Veranlassung ge-
ben könnte. Man könnte nämlich nach jener

Korrespondenz versucht sein anzunehmen, daß man
nur in kathol. und nur in armen Gemein-
den dem crwähnien Großrathsbeschlusse nicht nach-

kommen wolle. *) Dem ist leider nicht also, und

wir glauben nicht ganz falsch unterrichte» zu sein,

wenn wir behaupten, daß z. B. auch große
und reiche Gemeinden deS P. noch nicht end-

gültig beschlossen haben, ihre Schulmeister mit
dem gesetzlichen Minimum von Fr. 10 pr. Woche

zu honoriren. Auch ist es unsers Wissens in
nächster Nähe wohllöblicher Hauptstadt (in T.)

Wir möchten hiemit indessen nicht sagen, daß der

!>'Kerrespondent diese Ansicht z» verbreite» gesucht habe.
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uniäugst vorgekommen, daß ein evangelischer

Schulrath die eine Lehrstelle für daS gesetzliche

Minimum zur Besetzung ausschrieb, und daß

»ach Eingang der Anmeldungen Hr. Pfarrer H.
die Stelle einem der sich bewerbenden Lehrer für
150 Fr. (also für Fr. 70 unter dem gesetzlichen

Minimum) antrug, worauf dieser, um nicht ver-
dienstlos zu bleiben, die Stelle auch annahm und

versah. Wir glauben auch sagen zu dürfen, daß

der beîreffeude SchulrathSprisident große Gewif-
senSbisse nicht empfunden habe, als er, wie man
sagt. Vom Tit. Erziehungsrath darüber zur Ver-

antwortung gezogen werden wollte. — Aus dem

Gesagten, das leicht um weitere Exempel vermehrt
werden könnte, wollen die geneigten Leser dieses

Blattes nur den Schluß ziehen, daß es in Grau-
bündcn dermalen nicht bloß katholische, sondern

auch evang. SchulrathSpräsidentcn (und Schul«

rathe) giebt, die sich ein Verdienst zu erwerben

glauben, wenn sie einem armen Lehrer möglichst

wenig Besoldung und dafür auch den Kindern
höchst mangelhaften Unterricht zu theil werden

lassen.

Sollte man anderswo an der Hand der be-

richtete» Thatsachen zu der Frage sich veranlaßt

sehen, wie es denn komme, daß in Graubünden
die Behörden in diesen Angelegenheiten so wenig

Autorität besitzen, daß selbst gefaßte und bestätigte

Großrathsbeschlüsse nur mit der größten Mühe
durchgeführt werden können, so kann eine voll-
standig genügende Antwort auf diese Fragen aller-

dingS nicht mit zwei Worten gegeben werden.

Zum Theil hängen diese Erscheinungen offenbar

init unserer fast unbeschränkten Souveränität der

Gemeinden zusammen; in noch höherm Maße

dürfte jedoch der Schlüssel dazu einerseits in un-
ausgeführten Gesetzesbestimmungen und in Hal-

ben Maßregeln auf dem Gebiete der Gesetzgebung

zu suchen sein. Zum Beleg für diese Ansicht nur
Folgendes:

1) Schon vor einer Reihe von Jahren wurde bc-

schlössen, daß in Zukunft alle Geistlichen, die

im Kanton angestellt werden, sich vorher einer

Maturitätsprüfung zu unterziehen und (wir den-

ken für eine allfällige Wirksamkeit als Lehrer)

über ihre Befähigung zum Lchramte auszuweisen

haben. Für die reformirtcn Geistlichen würde

dieser Beschluß selbstverständlich vollzogen, da er

evaugelischerseitS schon früher bestand und beach«

tel wurde; für katholische Geistliche ist uns keiner-

lei Vollziehung dieses Beschlusses zu Ohren ge-
kommen, wohl aber mehrfache Umgehung desscl-

den. Darf man sich wundern, wenn eine zur
Selbständigkeit geneigte Bevölkerung an solchen

Vorgängen sich ein Beispiel nimmt und gelegcnt«
lich dasselbe nachzuahmen sucht? Wäre eS nicht
besser, keine Gesetze zu haben, als solche, die nicht
vollzogen werden können oder wollen?

2) Die vom Großen Rath (wir glauben im
Jahre 1852) erlassene „Schulorganisation für
den Kanton Graubünden stellt einen Erziehungs-
rath auf, dessen Geschäftskreis in Art. 1. dahin

abgegränzt wird: „DaS gcsammte Schulwesen

„des Kantons namentlich die Kantonsschule und

„das VolkSschulwese», mit Einschluß der öffent-
„lichen, und von Privaten unternommenen Lehr- und

„Eiziehnngsanstalten. mit Ausnahme jedoch des

„dischöfliryen Priesterseminar», siebt unter dem

„Erziehungsrath u. s. w." Wenn man nun weiß,
daß der Große Rath von Graubünden seiner Zeit
der evangelischen Synode die Erlaubniß ertheilte,
sich zu konstituiren, und ihre Kompetenzen fest-

setzte, wenn man ferner in Betracht zieht, daß

jene Behörde sich dermalen immer noch bei der

Synode durch Abgeordnete „zur Wahrung der

StaatSintcrcssen" vertreten läßt: so wird man
nicht umhin können, in der Ausnahmestellung,
welche dem bischöfl. Priesterseminar gewährt ist,
eine halbe Maßregel zu erkennen, welche eine be-

deutende Zugabe von Ungerechtigkeit zu Ungun-
sten der reformirtcn Bevölkerung und gewiß auch

nicht zum Vortheil der katholischen enthält. Wir
halten dafür, daß eine derartige ungleiche Be-
Handlung der beiden Konfessionen ein Unrecht ist,
das so oder anders um jede» Preis beseitigt wer-
den sollte.

Thurgai». DaS „Volksschulblatt für die kath.

Schweiz" führt nach der „Kirchenzeitung" unter
anderm folgende Zeichen der Intoleranz aus dem

Thurgau auf.
1. An der.sogenannten" paritätischen Kautons-

schule sei nur ein einziger katholischer Professor

angestellt; alle andern Professoren seien Prote-
stauten.

2. An dem aus gutem Klostergeld fundirtcn
Lehrerseminar sei nur der Musiklehrer ein Katho-
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lit; weit man àn Katholiken religiös« Lehrer

erziehen wollte, habe man es so eingerichtet.

Darauf ist zu erwidern:
1. Es sst unrichtig, daß an der Kantonsschule

nur ein einziger katholischer Professor angestellt

sei. Gegenwärtig sind es deren wenigstens zwei
und vor nicht gar langer Zeit war auch noch

ein dritter da, der freilich wieder wegzog, weil
er seiner Stelle sich nicht gewachsen fühlte. Da-
für kann die Wahlbehörde nichts, wenn sich nach

erfolgtcr Ausschreibung keine tüchtigen katholischen
Bewerber einstellen.

2. Es ist unrichtig, daß das Lehrerseminar aus

Klostergcld fundirt worden sei. Das Lehrcrsemi-

nar ist leider gar nicht „fundirt". Der Staat ver»

abfolgt demselben einen jährlichen Beitrag und

hat das schon lange vor Aufhebung der Klöster

gethan.
3. Es ist unrichtig, daß an diesem Seminar

nur der Musiklchrcr Katholik sei. Unter drei

Hauptlehrern sind 2 Protestanten und 1 Ka-
tholik. Rechnet man aber Religions- und Hülfs-
lchrer und den Lehrer an der Uebungsschule hin-
zu, so komme» auf 4 protestantische 3 katholische

Lehrer, während die Zahl der evangelischen Zög-
linge sich zu derjenigen der katholischen wie 9 zu

verhält. Insbesondere aber ist noch hervor-
zuHeben, daß der Religionsunterricht der katho-

lischen Seminaristen von einem gut katholischen,

allgemein hochgeachteten Pfarrer, früherem Klo-
sterdekan und päpstlichen ProtonotariuS ertheilt
wird.

Aus die übrigen noch erwähnten „Zeichen der

Intoleranz" wollen wir für einmal nicht eintreten.

DaS Vorstehende mag genügen, um zu zeigen,

wie der Korrespondent der Kirchenzeitung mit der

Wahrheit umgeht. Man möchte in der That fragen,
ob die reinen Thatsachen absichtlich entstellt wor-
den. oder ob die Anklagen nur in leichtfertiger
Weise, ohne vorerst Erkundigungen einzuziehen,

erhoben worden seien. Da wir indessen nicht zwei,
sein, das katholische Volksschulblatt habe den Ar-
tikel in guten Treuen aufgenommen, so enthalten

wir uns weiterer Bemerkungen und sprechen nur
die Erwartung aus, daß dasselbe auch von der

Berichtigung Notiz nehme.

— (Korr.) Den 12. d. M. verschied in einem

Alter von 46 Jahren August Ammann von Er-

majingen, Lehrer an der katholischen Schnle da-

selbst. Der Hingeschiedene wirkte seit 1837 mit
musterhafter Berufstreue und anerkenocnswerthem

Geschicke an den Schulen Wallenwcil, Altnau,
Rheinau und Ermatingen, allwo er in Folge
einer Lungenschwindsucht seine irdische Laufbahn
endete. Die große Theilnahme an seinem Leichen-

begängniß, sowohl von Seite seiner Kollege» als

der Bewohner von und um Ermatingen, und die

zahlreichen Thränen, die an seinem Grab» flos-

sen, beurkunden die Liebe und Achtung, die der

Verstorbene im Leben sich erworben hatte. Friede

seiner Seele! 2.

Lrrzern. (Korr.) Sie wünschen etwas über

unser Schulwesen zu vernehmen. Ich kann Jh-
nen nichts Neues berichten. Nach der VerfassungS-

revision im Jahre 1863 ist in Sachen der Schul-
gesetzgebung nur ein einziger Schritt und zwar
nicht nach vorwärts gethan worden, indem der

Große Rath in Ausführung einer Bcrfassungs-
bestimmung die definitive Anstellung sämmtlicher

Lehrer beseitigte und dafür eine 4—10jährige
Amtsdauer festsetzte.

Die Organisation unseres gegenwärtigen Schul-
Wesens datirt von den Jahren 1848—5!. Der
Erzichungsrath legte nun im Jahre 1863 dem

Regierungsrathe einen Entwurf zur Revision des

ErziehungsgcsetzeS vor, durch welchen wesentliche

Verbesserungen des Bestehenden angestrebt wurden,
wie z. B. angemessene Erhöhung der Lehrerbe-

soldungen, Verlängerung der Schulzeit, ÄuSdeh-

nung des SeminarkurseS auf 4 Jahre, zweck-

mäßigere Inspektion der Volksschulen, allgemeine

Einführung der Arbeitsschulen u. a. m. Die
eingreifendste Neuerung, welche der Entwurf in
Aussicht nahm, war eine andere Vcrthcilung der

Kosten der Volksschulen, in Folge deren die Ge-
meinden mit einer Mehrleistung an den Unter-
halt derselben belastet werden sollten Dieselben

hatten nämlich an die Besoldungen der Gemeinde»

schullehrcr nur einen Viertes und an diejenigen der

BczirkSschullehrer nichts zu bezahlen, während
der Staat für jene drei Viertel beiträgt und letz-

tere ganz besoldet. Der Entwurf will nun, daß
in Zukunft die Gemeinden an die Gehalte der

Gemeinde- und BczirkSschullehrer, sowie der Ar«
beitSlehreriuncn j« zwei Fünftel zu bezahlen haben.
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wodurch fâr alle Gemeinden eine jährliche Mehr-

auSgabe von zirka 50,000 Fr. erwachsen würde.

Der RegierungSrath wollte aber auf die Be-

rathunz dieses Entwurfes nicht eintreten, bevor

daS durch die Verfassung geforderte neue Steuer-
gcsetz erlassen sein würde. Mit vieler Mühe
wurde ein solches ausgearbeitet, vom Großen

Rathe reiflich berathen und angenommen — von

dem Volke aber verworfen. Sofort legte die Regie-

rung wieder ein anderes vor, das gegenwärtig

von einer großräthlichen Kommisston geprüft wird.
Bevor die Steuerfrage bereinigt ist, haben wir
keine Aussicht für eine Veränderung resp. Ver-

bessernng unsers Schulwesens auf legislatorischem

Wege. 2i.
— (Korr.) Die großräthliche Kommission, welche

den neuen Entwurf zu einem Steuergesetze zu

berathen hat, wendete sich mit der Anfrage au
den RegierungSrath, ob nicht in dem Staatshaus-
halte Ersparnisse erzielt werden könnten, welche

die bis jetzt noch nicht eingeführte und von vie«

len so gefürchtcte Staatssteuer vermeiden ließen.

Die Regierung beauftragte ihr Mitglied, Hrn.
vr. Segesser, von welchem auch der große

Spargedanke ausgegangen, einen Vorschlag aus-

zuarbeiten, wie nach seiner Ansicht in allen Ge-

bieten der Administration eine Verminderung der

Ausgaben zu ermöglichen sei. Derselbe hat nun

seine Arbeit vollendet und in derselben nachge-

wiesen, daß im Erziehungswesen allein 80,000

Fr. ganz leicht erspart werden können und solle«.

In einem eigenen Erpose, „Gedanken über eine

Revision des Schulgesetzes" entwickelt erfolgende

Gedanken:

DieSchuleist ausschließlich Sache der Gemeinde.

Der Gemeinderath ist von Rechtswegen Schul-

behörde; er wählt, besoldet und beaufsichtigt den

Lehrer. Der Staat übt die Oberaufsicht durch

einen Kantonalschnlinspektor und giebt einen Bei-
trag an die Schnlkosten und zwar 3—4 Fr. per
Kind. Ein Minimum der Besoldung wird ge-

schlich nicht aufgestellt-, letztere zu strircn steht

der Gemeinde zu. Lehrgegenstände der Volks-
schule find: Lesen, Schreiben, Rechnen und deutsche

Sprache. Die Unterrichtszeit geht vom 8. Alters-

jähre bis zu dem Zeitpunkt, in welchem daS Lehr-
ziel erreicht ist. Das Lehrerseminar wird auf-
gehoben. Der Lehrplan der Bezirksschulen wird
rcduzirt. An drei Orten des Kantons werden

„Mittelschulen" erstellt, das heißt vicrklasstge Au-
stalten, in welche Knaben aus der Gemeindeschule
eintreten. Diejenigen von diesen, welche sich dem

Lehrerberuf widmen wollen, erhalten nach ihrem
Austritte eine Anleitung von einem „wandernden
Pädagogen," der abwechselnd ein halbes Jahr
um das andere an einer solchen Mittelschule er-
scheint. Nach einem halbjährigen Kurse wird der

Lehramtskandidat patentirt. Die Lehrerkonferen»

zerr fallen weg. An der Kantonsschule werden

einige Professuren eingezogen, am Gymnasium
das Klassensystem eingeführt.

Diese haushâlîcrischen Gedanken wcrdm in
unserm Kantone vielen Anklang finden, da über-
dies zugleich versichert wird, daß die Ausführung
derselben das Volksschulwesen auf eine „nationale
Basis" setze und einem nie gesehenen Fortschritte
der Entwicklung entgegenführe. 21.

St. Gallen. Auch die Wittwen-, Waisen-
und Atterskasse (Pcnsionsverein) ist im Kanton
St. Gallen konfessionell getrennt. Nach den letz-
ten Rechnungen betragen

für die katholischen Lehrer: Fr. Ct.
Die Austheilungssumme (Nutznießun-

gen) 2707 96
Vermögensbestand 32737 45
Staatsbeitrag per Jahr 1500 —
Jährliche Einlagen der Lehrer 5

Für die evangelischen Lehrer:
Die Austheiknngssumme (Nutznießun-

gen) 2624 60
VermögcnSbestand ,45914 67
Staatsbeitrag per Jahr 1000
Jährliche Einlagen der Lehrer ß

offen« Korrespondenz. B. n. Sr. : Soll in einer
der nächsten Nummern benutzt werden. — D. in L. und R.
in E î Gruß. — Sie mögen der hentizen Nummer
entnehmen, daß wir nngebührlicke Zumnthungen und Un-
Wahrheiten entschieden zurückweisen; aber was vielleicht nur
ein einz-.n-r craltirter stopf verschuldet, das möchten wir
nicht unterschiedslos einem ganzen Stand zur Last legen, der
unleugbar höchst ehrenwerthe Mitglieder zählt und darunter
auch solche, die speziell um das Schulwesen sich entschiedene
Verdienste erworben habe».
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A « zeige n.
K r K si, Gesänge skr den vierstimmigen Mânn erchoi-

in Stimmcnhesten » Stimme 25 Cts.
B ü ch l e r, Gcsellschastslieder für den gemischten

Chor in 4 Stlmmenhcften à Stimme 25 Rpn.

Es darf die letztgenannte Sammlung den gemischten
Chören mit vollem Recht zur Anschaffung emvfohlen
werden. Der Lieblichkeit der Melodieen und des ent-
sprechenden Tertes wegen wird fie jedem Sänger bald
eine liebe Sammlung sein. Parthieenweise genommen
wird Rabatt bewilligt. Der Betrag wird per Post nach-

genommen.

Vakante ZZeziàtchrerstelte
in Basellandschaft.

Die Stelle eines Lehrers an der Bezirksschule zu Bockte»

für den Unterricht in der Mathematik und den Natur-
Wissenschaften ist durch Resignation vakant geworden und
wird hiemit zur Wiederbefetzung öffentlich ausgeschrieben.

Gehalt: Fr. 1600 nebst freier Amtswohnung und Gar-
ten. Mit Uebernahme des Unterrichts in der lateinischen
und griechischen Sprache Fr. 1800.

Aspiranten wollen 'hre Anmeldung unter Beilegung
von Zeugnissen an den Unterzeichneten bis I. März l. 3.
eingeben.

L i e st a l, den 5. Februar I8KS.

Der Vorsteher des ErziehungSwescii» :

s!V21 D. Schneider, Regierungsrath.

Die Aufuahmsprüfung im Seminar
Kreuzlingen

ist auf Montag und Dienstag den lg. und 20. März
angeordnet. Bewerber müssen das 16. Altersjahr zu-

rückgelegt haben (evangelischerseits konfirmirt sein), eine

feste Gesundheit besitzen und in der Prüfung fich über

die erforderlichen Borkenntnisse ausweisen können. Der

schriftlichen Anmeldung, welche bis zum t4. März an den

Unterzeichneten einzureichen ist, sollen Tauf- (resp. Kon-

firmationS-) schein, Impfschein und verschlossene
Zeugnisse der bisherige» Lehrer über sittliches Betragen,

Fleiß und Fortschritte in den einzelnen Unterrichtsfächern

beigelegt werden. Wer auf ein Stipendium Anspruch

machen will, hat fich schon bei der Anmeldung darum

zu bewerben; DürstigkeitSzeugnisse werden jedoch erst nach

erfolgter Aufnahme eingefordert.
Thnrgauische Aspiranten haben fich sodann Montag

den IS. März, solche aus andern Kantonen Dienstag
den 20. März, je Morgens S Uhr im Seminargebände

zur Vorprüfung einzufindcn. Spätere Anmeldungen

könnten nicht mehr berücksichtigt werden.

Kreuzlingen, den 12. Februar t866.
Rebsamen» Direktor.

Ausnahme nmer Zöglinge
in das ziircherische Lehrerseminar in Küsnacht.

Anmeldungen bei der Seminardirektion bis Sanis-
tag den 10. März. — Prüfung Freitag d. 16. März,

Morgens halb 8 Uhr. DaS Nähere im Amtsblatt des

KantonS Zürich vom 20. und 23 Februar.

Küsnacht 14. Februar 1866.

sz.lj Fries» Seminardirektor.

Beliebte Hesangmuftk.
Album-Zusammenzug für den Männerchor, mit

einem Anhang von II Märschen für Sängerausflüge,
netto » 50 Cts. ; heitere Lieder, 1.-4. Heft, jedes

netto » 25 Cts. Dann für die Schule: Jugend-
album 1. und 2. Heftchen, jedes netto » 5 Cts., bei

LeonhardWidmer, alt Lithograph iu Oberstraß
bei Zürich. f2.1j

Zur Beachtung.
Im Verlage von I. K. Büchler in Heiden,

Kt. Appenzell A. Rh., find folgende Mufikalien zu

haben:
Snlser» Sängerbund. Vierstimmige Lieder für den

Männerchor, in Stimmenheften à Stimme 20 Rpn.
R o h ner, 40 der beliebtesten Volks- und Gesellschafts-

lieder, 3 und 4ftimmig für Männerchor. Partitur
40 Rpn

Zur Besetzung einer Anzahl neu errichteter und dem-

nächst zn errichtender Fortbildungsschulen in hie-

figem Kanton wird eine Wahlfähig?« itS-Prüfung
für Lehrer uud Lehrerinnen aninit ausgeschrieben.

Die Prürung umfaßt die Unterrichtsgegenstände der
obern Klassen der Gemeindeschulen in erweitertem Um-

fange und außerdem die französische Sprache.
Die Lehrer an Fortbildungsschulen find im Sommer

zu höchstens 28, im Winter zn höchstens 32 wöchentli»

chen Unterrichtsstunden verpflichtet.
Die gesetzliche Mindestbejoldung beträgt bei zwci Klas-

sen Fr. 1260, bei drei Klassen Fr. 1500-

Diejenigen Lehrer und Lehrerinnen, welche die Wahl-
fähigkeitSprüfung zu bestehen wünschen, haben fich am

Montag den 3. März, Morgens s Uhr, im Seminar
Wettingen cinzufinden und daselbst ihre Zeugnisse über

Alter, Studien und Leumund, sowie über ibre bisheri-

gen pädagogischen Leistungen der Prüfungskommission ein-

zureichen.

A a r au, den 8. Hornnng 1866.

Für die GrziehungSdirektion:

Hollmaun» DirektionSsekretär.


	

